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kann, erfahre ich Verstindnis fiir die Not des Widersachers, komme ich in die Lage,
mich mit ihm auf der Grundlage der Liebe zu befassen.

Der Umgang mit dem Widersacher wird in dieser Revolution in dem Mass effektiver,
als er weniger projektiv wird.

Ich bin Fliichtling und Despot. Der Auftrag lautet, mehr Fliichtling und weniger Despot
Zu werden.

Meine Anstrengung lihmt die wirksame Kraft, wenn ich nicht mich im Widerspruch
und wenn ich den Widerspruch nicht in mir wahrnehme.

Der Widersacher ist meine verdrangte Seite.

Buddha hat verkiindet, dass wir unter unserer eigenen Unwissenheit leiden.

Sokrates, Geburtshelfer der Wahrheit, fordert: Erkenne dich selbst.

Christus hdlt die Bergpredigt, und er hat das Kreuz auf sich genommen.

Seine Anweisung, dem Kaiser und Gott je das Seine zu geben, ermutigt mich, den
Fliichtling in mir zu pflegen und den Despoten in mir zu bekdmpfen, mir nicht die Revi-
sion eines Gerichtsurteils, sondern die Revision meiner Liebe zur Aufgabe zu machen.

Das soziale Programm im biblischen Auftrag lautet, ich miisse mich dafiir einsetzen,
dass die Elenden arm werden und die Reichen auch: fiir die wiirdige Armut aller.

Mich begeistert die Uberzeugung, die notwendige Revolution werde ohne Gewaltan-
wendung realisiert. Dies ist moglich, wenn wir Revolutiondre im Umgang mit den Wi-
dersachern die Projektion vermeiden; das konnen wir, wenn wir vom Widersacher
nicht mehr fordern, als wir in der personlichen inneren Auseinandersetzung unserer ab-
surd unmenschlichen Seite abgerungen haben.

Als Vorbilder fiir die Revolution stehen Christus und Gandhi.

Judith Giovanelli-Blocher

Nachtgedanken iiber Asylsuchende
in der Schweiz

Schauen wir uns einen Ausschnitt aus
dem schweizerischen Asylwesen genauer
an, betrachten wir ihn gewissermassen
mit dem Vergrosserungsglas, denn die
Realitat offenbart sich oft im Detail.

Das Gebaude
der Berner Polizeidirektion
unter der Lupe

Unsere Lupe senkt sich auf das Gebdude
der Polizeidirektion des Kantons Bern

(der Kanton konnte auch anders heis-
sen). Die Berner Polizeidirektion steht
an der Kramgasse. Schon im Mittelalter
gehorte die Pulsader des Stadtlebens den
Kramern, sie bewohnten das gewichtige
Strassenstiick zwischen Zytgloggenturm
und Rathaus. Der Gerechtigkeitsbrun-
nen steht dann weiter unten, dort wo sich
die Strasse zur Kirche hinunter neigt.
Im Parterre des ehemaligen Patrizier-
hauses befinden sich die Schalter des
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Passbiiros. Trotz standigem Kommen
und Gehen herrscht hier eine eigenarti-
ge, fast beklemmende Stille (dhnlich wie
in einer Bank). Menschen, die diesen
Raum betreten, versuchen ihre Un-
‘gleichheit voreinander zu verbergen, den
Blick auf den Boden oder gedankenver-
loren an die Decke zu heften, wahrend
sie sich in die Kolonnen des besseren
Rechts vor dem Schalter «Schweizer Pas-
se» oder in die Kolonne des minderen
Rechts vor dem Schalter «Auslander»
einreihen. Diskret lassen die Schweizer
ihre roten Biichlein in ihre Mappen glei-
ten und bewegen sich unauffallig auf den
Ausgang zu.

Auf der Treppe zum Obergeschoss, wo
die Verhandlungen gefiihrt werden, ver-
neigt sich ein Orientale bodentief vor ei-
nem Beamten: «Bitte, nach IThnen». Ein
junges spanisches Parchen mochte seinen
Kinderwagen partout mit hinaufnehmen.
Ist das Kind ein Beweisstiick? Die Beam-
ten schiitteln vorerst den Kopf, helfen
aber dann dem Wagen gutmiitig in den
Lift, beugen sich sogar unter dessen
Dach, lacheln freundlich: Wem gleicht
der Kleine?

Oben sind die Raume gegen die Kram-
gasse fiir den regierungsratlichen Polizei-
direktor bestimmt. Ein stattlicher Raum
mit Vorzimmer, damit der Herr Regie-
rungsrat perspektivisch eindrucksvoll
tiber die Teppiche mit ausgestreckter
Hand «entgegenkommen» kann.

Hinten, nach der Gassenseite, liegen
die Buros der Fremdenpolizei. Hier hat
einer 43 Jahre lang tiber neonbeleuchte-
te schmale Gange Akten getragen. Von
Stufe zu Stufe hat er sich in diesen gas-
sengerichteten dunklen Raumen empor-
gearbeitet, in den letzten zwei Jahren vor
seiner Pensionierung war er zustandig fiir
die Bearbeitung der Flut von Asylbegeh-

ren von Kurden, Chilenen, Angolanern,

Zairern, Tamilen. Ich rechne mir aus:
Als er anfing, in diesem Haus, 1944, als
kaufménnischer Lehrling, da muss wohl
sein Chef die Pidsse bearbeitet haben,
welche die eidgenossischen Behorden
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mit einem «J» gebrandmarkt hatten. Wie
schwer muss es sein, in so dicken Mau-
ern, Raumen, welche das Tageslicht
nicht zu erhellen vermag, innerhalb der
Statik einer so iiberlangen Beamtenlauf-
bahn, weltgeschichtliche Bewegungen
aufzufangen? Oder hat sich gar nichts be-
wegt in den 43 Jahren?

Ein Blick in die «Asylantenakten»

Werfen wir einen Blick in die «Asylan-
tenakten», verweilen wir bei einigen De-
tails. Die diinnen grauen Papierumschla-
ge sind ein diirftiger Schutz fiir die lose
eingelegten Akten, worunter sich uner-
setzliche, oft auf abenteuerliche Weise
beschaffte Beweisstucke aus den Her-
kunftslandern der Fliichtlinge befinden.
Stahlspangen, die sie ordnen, «hiiten»
wiirden, sind wohl fiir diese Angelegen-
heit zu teuer. Man spiirt es solchen Aus-
serlichkeiten an, wie sehr damit gerech-
net wird, dass diese Akten «voriiberge-
hend» sind.

Verweilen wir beim Kernstiick der
Akten: bei der Abklirung der Asylwiir-
digkeit derer, die in unserem Land Schutz
und Lebensmoglichkeiten suchen. In den
Befragungsprotokollen kann nachgele-
sen werden, wie die Auslander versu-
chen, Bedrohung und Verfolgung glaub-
haft zu machen. Thre Argumentationen
gleichen oft dem wilden Zickzackkurs ei-
nes verfolgten Hasen, einem verzweifel-
ten Ausspielen von Versionen. Welche
tiberzeugt, wirkt glaubhaft, beeindruckt?
Bei1 der Suche nach den wirkungsvollsten
Argumenten kommt es oft zu Verstrik-
kungen: Die Ehefrau, separat einver-
nommen, verwendet eine andere Ver-
sion als ihr Mann —und schon hat sich das
Paar eine Falle gebaut. Laut den Aussa-
gen des Mannes erfolgte die Flucht per
Schiff, nach Angaben der Frau jedoch
mit Flugticket. Der Mann erlautert den
Widerspruch so, dass die Flugreise zu-
stande gekommen sei mittels Bestechung
eines ihnen befreundeten Flugangestell-
ten, den man fiir seine Freundesdienste
nicht verraten wollte. Ist diese Erklarung



nun Liige oder Wahrheit? Unwillkiirlich
fallen einem hier die eigenen kindlichen
Liigengeschichten ein und wie die Wahr-
heit, welche darunter aufgedeckt wurde,
selten die wirkliche Wahrheit war, weil
sie eine dusserlich sichtbare und messba-
re Wahrheit blieb und innere subjektive
Beweggriinde missachtete.

Finem hat man angeraten, bei der
zweiten Einvernahme die Details seiner
Folterungen nicht zu verschweigen. (Nur
mit Uberwindung verbalisiert einer vor
fremden Menschen, denen er ausgelie-
fert ist, Handlungen, die seinem Leib,
seiner Wurde als Mensch zugefugt wur-
den und die er um seines Selbstschutzes
willen am liebsten auch fiir sich selbst ta-
buisieren mochte.) Das nachtragliche
Bekenntnis der Einzelheiten seiner
Schmach wird ihm aber zum Verhangnis.
Die «Erwagungen» des Bundesamtes
lauten so: «Das Vortragen von Haftbe-
dingungen der geschilderten Qualitat
und von Folterungen und Drohungen der
geltend gemachten Intensitit gegeniiber
dem Bundesamt lassen darauf schliessen,
dass sich der Gesuchsteller an dieser
Stelle darum bemiihte, sein Begehren
nachtraglich zuséatzlich zu substantiieren.
Solch nachgeschobenes Vorbringen asyl-
rechtlicher Begebenheiten vermag kei-
nen Glauben in den vorgetragenen Sach-
verhalt zu begriinden. In Wirdigung der
gesamten Umstdnde sind diese Ausfiih-
rungen als Schutzbehauptungen zu quali-
fizieren.»

Ich frage mich, ob es iiberhaupt mog-
lich ist fiir Schweizer, sich in Situationen
politischer, existentieller, korperlicher
Bedrohung, der allgegenwirtigen Furcht
vor Denunziation, Verhaftung, Ver-
schleppung, vor Verschwinden-Lassen
und Umgebrachtwerden einzufiihlen?
Besitzen wir iiberhaupt das Sensorium,
um zu spuren, was «begriindete Furcht»
vor Bedrohung an Leib und Leben sein
konnte? Was fiir Voraussetzungen hiezu
haben wir, die gegen jedes nur denkbare

Risiko von Kindsbeinen an versichert
sind?

Die subjektive Wahrheit
hat keine Chance

Ich glaube, dass uns schlechterdings das
Vorstellungsvermogen fir lebensbedro-
hende Angst abgeht. Wir konnen solche
Fragen nur kopfmidssig bewiltigen. Und
so heisst es denn in den eidgenossischen
«Erwiagungen» zu einem Fall, wo ein
Zugschaffner seine «begriindete Furcht»
glaubhaft macht mit amtlichen Belegen
iiber wiederholte Bombenattentate auf
die Zugstrecke, die er bediente, und auf
das personliche Erlebnis des Todes eines
Kollegen durch ein solches Attentat: Der
Umstand, dass er selber bei einem sol-
chen Anschlag nie auch nur verletzt wor-
den sei, lasse den Schluss zu, dass von ei-
ner unmittelbaren Bedrohung nicht ge-
sprochen werden konne. Oder einer, der
bei einer Schiesserei von revolutionaren
Truppen auf Angehorige seiner ethni-
schen Gruppe von einem Baugeriist fiel
und sich beide Beine brach, wird mit dem
Argument abgewiesen, dass nicht nach-
gewiesen sei, dass die Gewehre der Re-
volutiondre bei diesem Vorfall sich di-
rekt auf ihn gerichtet hatten, weshalb
sein Sturz als «eher zufillig» zu bezeich-
nen sei. Streng nach Gesetz mogen diese
Auslegungen korrekt sein, auf dem Hin-
tergrund des bis ins Letzte abgesicherten
und durch Fluchtgelder aus Drittweltlan-
dern wohlgepolsterten Lebens von
Schweizern bekommen sie etwas Zyni-
sches.

Wie ein Sprecher von Al treffend fest-
stellte, weiss die Schweiz, wenn sie einen
Asylsuchenden zuriickweist, nicht, ob
ihm Bedrohendes geschehen ist, sondern
sie weiss nur, dass er es nicht beweisen
kann. Bei diesem Wissen und Nichtwis-
sen handelt es sich um einen Begriff, der
rein dinglich und materiell zu verstehen
ist, um Wissen, das sich aus Daten und
berechenbaren, messbaren, sogenannt
objektiven Fakten zusammensetzt. Und
was fiir ein Richtmass uiber zugefiigtes
Leiden, Freiheitsberaubung und Verfol-
gung wenden Schweizer an, deren hoch-
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ster Stolz es ist, nicht «wehleidig» zu sein
und nicht als wehleidig zu gelten? Die
Begriindungen des EJPD sind aus der
Sicht von nachpriifbarem Wissen viel-
leicht korrekt, aber sie stossen nicht zur
Wabhrheit vor, weil Leben und Bedro-
hung von Leben mit solcher Elle allein
nicht gemessen werden kann. Die sub-
jektive Wahrheit hat keine Chance, und
beim Lesen dieser «objektiven» eidge-
nossischen Erlasse friert einem die Seele
ein.

Ein verantwortlicher Mitarbeiter von
Peter Arbenz, den ich aus fritherer Zu-
sammenarbeit personlich schitze, mein-
te gegeniiber derartigen Aussagen von
mir, dass es einfach schade sei, dass man
nicht mehr sachlich sein konne. Natio-
nalrat Liichinger bezeichnete meine
Darstellung der eidgenossischen Abkla-
rungspraxis sogar unverhohlen als «un-
gehorig». Ich glaube, er hat recht. Es ist
ungehorig geworden, nach dem Subjekti-
ven zu fragen und sich selbst subjektiv,
emotional in eine Diskussion einzubrin-
gen. Manchmal befiirchte ich, dass es das
nicht computermaéssig Beweisbare bald
nicht mehr gibt, dass das Subjektive kei-
ne offizielle Realitdt mehr beanspruchen
darf.

Kennzeichen eines Herrenvolkes

Die Akten enthalten nicht nur amtliches
Material, sondern in erstaunlich vielen
Dossiers entdecke ich Petitionen, Bitt-
schriften und Empfehlungen von
Schweizern, die sich fiir die Asylbewer-
ber einsetzen. Nachbarn, Arbeitgeber,
Lehrer, Arzte, Pfarrer, ja ganze Dorfge-
meinschaften, Kirchgemeinden und so-
gar Gemeindebehorden verwenden sich
fiir Menschen in ihrer Ndhe. Tonfall und
Begriindungen dieser Gesuche sind mir
aus der schweizerischen Sozialfiirsorge
bekannt. Es ist eine Argumentation fiir
Benachteiligte, wie sie traditionsgemass
bei uns toleriert wird: Man pladiert nicht
fiir Gerechtigkeit, sondern argumentiert
mit dem Wohlverhalten der Rechtlosen.
So wird denn immer wieder auf den ta-
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dellosen Leumund und das unauffallige
Verhalten der Pendenten hingewiesen:
«Die Leute sind sauber und korrekt, die
Wohnung ist stets aufgeraumt, von den
Kindern hort man im Hause nichts, sie
sind aufgeweckt und kommen in der
Schule gut mit, sprechen bereits gut
deutsch.» — «Der Vater ist ein sehr guter
Arbeiter, er und sie sind sehr fleissig.» —
«Der Mann geht nur am Feierabend zum
Arzt, will sich partout nicht krank schrei-
ben lassen.» — «Die ganze Familie wirkt
gesund (die notige Korrektur der Zahn-
stellung des Kindes diirfte kein Nachteil
sein)» . . .

Mir fallt auf, dass kaum je ein Bittstel-
ler die rechtliche Situation der Asylsu-
chenden beanstandet, etwa den Um-
stand, dass diese Fille in der Schweiz ver-
waltungstechnisch und niemals durch ein
Gericht erledigt werden, oder die Tatsa-
che, dass Entscheidungsinstanz und Be-
schwerdeinstanz ein- und derselben Di-
rektion unterstellt sind. Aber wie ich
schon sagte, die Argumentation, welche
Recht reklamiert oder sogar in Frage
stellt, ist unbeliebt. Ein Appell an das gu-
te Herz, die humane Haltung der
Schweiz hat Aussicht auf wohlwollende
Priifung.

Solches alles empfinde ich als Kenn-
zeichen eines Herrenvolkes, das sich seit
Jahrzehnten angewohnt hat, sich bedienen
zu lassen von Ausldndern, die nichts zu
sagen haben, seine Sprache nicht spre-
chen konnen. Kaum einen Namen haben
alle diese Heloten, die uns bedienen bei
unseren Familien- und Firmenfesten in
den Restaurants, die uns in den Spitélern
mit sauberen Tiichern versorgen, die un-
seren Kehricht, den Abfall unserer Kon-
sumgier, beiseite schaffen. Hier, in der
Tradition unserer Fremdarbeiterpolitik,
haben wir uns daran gewohnt, dass es
Menschen gibt, die fiir uns schaffen, mit
denen wir aber naher nichts zu schaffen
haben, hochstens dass einer in seinem
Herrengehabe einmal fragt, woher ein
solcher Diener kommt und darauf mit
gonnerhaftem Lachen antwortet, dass er



in jenem Land auch schon Ferien ge-
macht habe.

Wie im alten Griechenland leisten wir
uns ein gewisses Quantum an personli-
cher Wohltatigkeit als Attribut des Her-
rengefiihls. Eine Akte wird zurtickbehal-
ten, weil der Chefbeamte den Auslander
personlich kennt, es nicht ubers Herz
bringt, ihn auszuzweisen, einfach so. Es
gibt viele solche Geschichten. Das Mit-
leid des Beamten mit einem Schulkind,
so alt wie seine Enkelin — hier kann er
sich plotzlich etwas vorstellen. Die De-
marche eines Funktionédrs gegeniiber ei-
ner bereits verfiligten Ausweisung eines
Palastinensers, weil das Tochterchen des
Beamten bei diesem Turnstunden nahm
und Mitleid hatte. Wir sind nicht so. «Die
Gesetze dirfen ruhig etwas hart sein, sie
werden nicht so hart angewendet», sagte
vertrauensvoll ein Nationalrat. Er ver-
traut darauf, dass die Behorden im Ein-
zelfall das Recht humanitdr anwenden.
Dasselbe glaubt die Schweizerische Kon-
ferenz fiir offentliche Fiirsorge beziiglich
der Behandlung von fiirsorgebediirftigen
Schweizern. Es gibt auch fiir Schweizer
keinen einklagbaren Rechtsanspruch auf
bestimmte Armenunterstiitzung. Die
schweizerische Dachorganisation erlasst
(grossziigige) Richtlinien, welche die Be-
horden dann nach ihren Ermessen indivi-
duell ausschopfen konnen. Man kann das
auch positiv auslegen, weil es Moglich-
keiten individueller Unterstiitzungsan-
sdtze auch nach «oben» schafft. Aber der
Fiirsorgeempfianger ist abhédngig vom
wohlwollenden «Ermessen» der Fursor-
gebehorde. Letztlich lauft es doch auf ei-
ne Art Wohltédtigkeit hinaus, und diese
bezeichnete Pestalozzi als «das Ersdufen
des Rechts im Mistloch der Gnade».

Ein Volk von Herren, die selber
Knechte sind? Knechte des goldenen
Kalbs, Herren mit Dienermentalitat,
zum Bespiel gegeniiber dem immer ag-
gressiver werdenden Tourismus, wo der
bezahlende Fremde Herr ist und die so-
zial gestresste Bevolkerung eines Berg-
dorfes die Faust nur noch im Sack ma-

chen kann? Knechtische Herren, herri-
sche Knechte, Leistungsknechte, Wohl-
verhaltens-Knechte. Diese Diener-Her-
ren und Herren-Diener lieben es, einen
Herrgott iiber sich zu setzen, der in uner-
griindlicher Allmacht ihre Geschicke
lenkt. Den «Namen Gottes des Allméch-
tigen» (Patriarchen im Himmel) setzen
sie iiber ihre Verfassung. Bei so allméch-
tiger Schirmherrschaft derer, welche die
Gesetze schaffen, braucht es Mut, den
Rechtsanspruch von «unten» anzumel-
den. Lange dauert der Weg der Rechts-
anmeldung derer von unten, zum Bei-
spiel der Frauen. Viele von ihnen begeh-
ren das Recht auf Gleichberechtigung
auch heute noch nicht, weil sie sich mit
der patriarchalischen Belohnung fiir ihr
Wohlverhalten in der zugedachten Rolle
wohler fiihlen. Sogar Bundesratinnen er-
fahren, wieviel patriarchalische Streichel-
einheiten man fiir Wohlverhalten kriegt.

Gegeniiber Schweizern wie Auslédn-
dern geht es immer noch nicht nur um die
Frage: Ist er in Not und hat er ein Recht,
sondern mindestens ebensosehr: Verhalt
er sich wohl, passt er sich ein, ist er fleis-
sig und dankbar fiir unser Land? (Und
vorneweg natiirlich: Er ist doch nicht et-
wa frech?)

Morgenrote einer kommenden Einsicht

Dieses sind Nachtgedanken. Die Nacht
ist nicht nur dunkel, Nachtzeit ist auch
Zeit der Transparenz. Die Nebel schwin-
den, die Gezelte des Himmels und die
Klarheit der Sterne scheinen auf. Wir
entschlagen uns der Beschwichtigungs-
gerdusche, halten eine vielleicht zur Ein-
sicht fiihrende Stille aus und erdauern die
Scham iiber unser abgestumpftes Emp-
finden fiir Freiheit und Recht. Die Mitte
der Nacht kann zur Zeit der Reue und
Umkehr werden.

Die Mitte der Nacht ist auch der An-
fang des neuen Tages. Wir horen, wie da
und dort Gras aus dem harten Boden
stosst, das Gras einer Menschlichkeit,
welche die Lebensqualitédt eines einzel-
nen abhéngig erkldrt von der Lebensqua-

109



litdt aller, das Wohl eines Volkes von
Recht und Gerechtigkeit gegeniiber al-
len Volkern.

Am Horizont unserer Asylanten-
Nacht zeigt sich in schmalem Streifen
Morgenrot: Da hat es eine «vertatscht»,
sic konnte zu dem Unrecht nicht mehr
schweigen, da hockt sie, Ursula Baumlin,
hungerfastend im dammrigen Dunkel ei-
ner Kirche. Seltsam: Wie verloren wir-
ken die Messbesucher, so vereinzelt in
den verlassenen Schluchten der Kirchen-
banke, wahrend vorn, weit weg und wie
abgelost etwas zelebriert wird, aber hin-
ten, in der Ecke, wo die frierende Frau
hockt, hier bildet sich ein Warme-Zen-
trum, hier strahlt iiber Kerzen, Blumen
der Anteilnahme, Tee und einem unter-
geschobenen Kissen Energie aus, die
Morgenrite einer Menschlichkeit, die
Unrecht nicht mehr hinnimmt.

Morgenrote am «Banquet Républi-
cain», wo Gewerkschafter und Salutisten
ihre gegenseitigen Beruhrungsangste
verlieren, wo ein Theologieprofessor mit
SAP-Leuten diskutiert, Marga Biihrig
mit dem wegen Menschlichkeit vorbe-
straften Ehepaar Zuber tafelt, ein Schul-
terschluss von Menschen, die nicht ge-
willt sind, das Erstgeburtsrecht des ge-
genseitigen Schwester- und Bruder-
Seins fiir das Linsengericht einer mate-
riellen Sicherheit dran zu geben. Viel-
leicht ist das die Morgenrote einer kom-
menden Einsicht, dass politische und
weltanschauliche Beriihrungsangste zwi-
schen Gruppen, die Frieden und Gerech-
tigkeit wollen, fallen miissen, weil wir uns
diese Spaltung angesichts der Weltbe-
drohung nicht mehr leisten konnen.

Vielleicht wird das Morgenrot des Re-
ferendums gegen die harte Revision des
Asylgesetzes zum Sonnenaufgang eines
klaren «Nein» zu solchen Praktiken.

Ich sehe auch einen Hoffnungsschim-
mer fiir ein neues Gottesbild, ein Gottes-
bild, welches den von unserer Kultur er-
fundenen grausamen Patriarchen ablost.
Dorothee Solle spricht in ihrem Buch
«Arbeiten und Lieben, eine Theologie
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der Schopfung» von diesem neuen Got-
tesbild und zitiert ein Gedicht von Carter
Heyward:

Im Anfang war Gott,
im Anfang die Quelle von allem, was ist,
im Anfang die Sehnsucht: Gott

Gott — die stohnende
Gott — die in Wehen liegende
Gott — die Gebarende

Gott — die Jubelnde
Gott — voller Jubel fiir ihr Geschopf,
sprach: es ist gut!

Dann hielt Gott zartlich die Erde im Arm,

wissend, dass alles Gute geteilt sein will.

Gott sehnte sich nach Verbundenheit.

Gott wollte die gute Erde teilen mit
andern,

und die Menschheit ward geboren aus
Gottes Verlangen.

Wir wurden geboren, die Erde zu teilen.

Ich wiinsche mir dieses Gedicht als
Praambel iiber die revidierte Bundesver-
fassung und als Satzung uber ein human-
revidiertes schweizerisches Asylgesetz!



	Nachtgedanken über Asylsuchende in der Schweiz

